
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/11/29 88/11/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

43/02 Leistungsrecht

Norm

AVG §59 Abs1;

AVG §66 Abs4;

HGG 1985 §26;

HGG 1985 §28;

HGG 1985 §29;

HGG 1985 §30;

Rechtssatz

Aus dem Umstand, dass der Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe von derselben Bemessungsgrundlage zu

berechnen sind, folgt nicht, dass es sich dabei um untrennbare Ansprüche handelt. Wurde über beide Ansprüche in

einem Bescheid abgesprochen und nur die Bemessung der Wohnkostenbeihilfe vom Antragsteller mit Berufung

bekämpft, dann hat die Berufungsbehörde die Teilrechtskraft des Abspruches über den Familienunterhalt zu beachten

und darf somit nicht auf Grund der Berufung gegen die Bemessung der Wohnkostenbeihilfe den nicht bekämpften

Ausspruch betr den Familienunterhalt abändern.

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter AbspruchBeschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch den

Berufungsantrag Umfang der Anfechtung Teilrechtskraft Teilbarkeit der vorinstanzlichen Entscheidung
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